
Dentalamalgam: Europäisches Parlament
befürwortet schnellen Ausstieg

Die Unterhändler des Europäischen Parlamentes, der Europäischen 
Kommission und der im Rat versammelten EU-Mitgliedsstaaten 
haben sich auf einen Kompromiss bei der Revision der EU-
Quecksilberverordnung geeinigt. Er sieht vor, dass Dental-
amalgam ab 1. Januar 2025 aus Umweltschutzgründen in der 
Europäischen Union verboten wird.

EU-Mitgliedsstaaten können allerdings zur Versorgung sozial 
schwacher Gruppen unter bestimmten Bedingungen bei der 
EU-Kommission eine Verlängerung der allgemeinen Nutzung von 
Dentalamalgam bis 30. Juni 2026 beantragen. Zudem ist die 
Verwendung in medizinisch notwendigen und zu begründen-
den Fällen weiterhin erlaubt. Regelungen wurden ferner für die 
Produktion und den Import von Amalgam verabschiedet. Der Kom-
promiss muss noch formal abgestimmt werden, wahrscheinlich 
noch vor den Europawahlen im Juni. Ob Deutschland die recht-
lichen Voraussetzungen für die Nutzung der Übergangsfrist bis 
Mitte 2026 erfüllt, ist aktuell nicht zu beurteilen. Ferner ist of-
fen, ob seitens der Bundesregierung der politische Wille be-
steht, diesen Weg einzuschlagen.

Vonseiten der europäischen und deutschen Zahnärzteschaft gab 
es Kritik für das übereilte Verbot des bewährten Werkstoffes,
zumal die umweltgerechte Entsorgung seit Jahren europaweit 
sichergestellt ist.

Rechtsrahmen für Medizinprodukte:
Abgeordnete fordern schnelle Korrekturen

Auf EU-Ebene gehen die kontroversen Diskussionen über den 
europäischen Rechtsrahmen für Medizinprodukte (MDR) weiter. 
So hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, die EU-Ver-
ordnung für In-vitro-Diagnostika (IVDR), eine Parallelvorschrift 
der MDR, ebenfalls zu verschieben.

In-vitro-Diagnostika sind Tests, bei denen anhand biologischer 
Proben der Gesundheitszustand einer Person bestimmt wird, bei-
spielsweise HIV-Tests, Schwangerschaftstests oder Blutzucker-

messungen. In einem Eilverfahren soll die IVDR noch vor den 
Europawahlen im Juni angepasst werden, um so den Herstel-
lern mehr Zeit für die Re-Zerti� zierung ihrer In-vitro-Diagnostika 
einzuräumen und Lieferengpässe zu vermeiden.

Während einer kurzfristig anberaumten Plenardebatte im Euro-
päischen Parlament in Straßburg kam es zu einer Diskussion über 
die Gesamtproblematik. Vertreter aller Fraktionen rügten dabei 
die eklatanten Mängel bei der MDR und der IVDR, die zu einer 
Gefährdung von Patientinnen und Patienten führen, und dräng-
ten auf eine schnellstmögliche Lösung. Die oberbayerische CSU-
Europaabgeordnete Prof. Dr. Angelika Niebler forderte die Euro-
päische Kommission in der Debatte auf, entsprechende Vor-
schläge unmittelbar nach den Europawahlen vorzulegen.

Europäischer Gesundheitsdatenraum:
Beginn der Trilogverhandlungen

Auf europäischer Ebene sind die Beratungen über die Schaffung 
eines europäischen Gesundheitsdatenraumes (European Health 
Data Space – kurz: EHDS) in die entscheidende Phase getreten. 
Sowohl das Europäische Parlament als auch die im Rat versam-
melten EU-Mitgliedsstaaten verabschiedeten ihre jeweiligen Stand-
punkte und traten danach gemeinsam mit der EU-Kommission 
in die sogenannten Trilogverhandlungen.

Ziel des EHDS ist es, die nationalen Gesundheitssysteme durch 
gemeinsame Standards und Verfahren für den Austausch von 
Gesundheitsdaten digital besser miteinander zu verknüpfen. 
Die EHDS-Verordnung soll dabei Aspekte der primären und 
sekundären Nutzung der Gesundheitsdaten in der EU regeln. Die 
amtierende belgische Ratspräsidentschaft möchte die Verhand-
lungen noch bis zu den Europawahlen abschließen. Knack-
punkte sind die beiden Fragen, unter welchen genauen Bedin-
gungen Patienten einer Einbeziehung ihrer Daten widersprechen 
können (sogenanntes Opt-out) und in welchem Umfang die 
Europäische Union den Mitgliedsstaaten Finanzmittel für die 
Einführung des EHDS zur Verfügung stellen wird.

Dr. Alfred Büttner

Leiter des Brüsseler Büros der BZÄK

Nachrichten aus Brüssel
@ greens87 – stock.adobe.com

politik BLZK

30 BZB April 2024



Kursinhalte

Ziel dieser Weiterqualifizierung der eazf ist die Vermittlung von 

zahnmedizinischem Abrechnungswissen zu allen relevanten 
Gebührenpositionen, um die Abrechnung zahnärztlicher 
Leistungen professionell und rechtssicher durchführen zu 
können. Hierbei wird auch Wert auf betriebswirtschaftliche 
Aspekte gelegt. Abrechnungsmanager/-innen tragen so zur 
Honorar- und Umsatzsteigerung und damit zum wirtschaftli-
chen Erfolg der Praxis bei.

Die Weiterqualifizierung ist modular aufgebaut. Durch den 
Wechsel von Präsenzunterricht, Online-Schulung und prakti- 
schen Übungen mit Fallbeispielen werden alle Themen während 
des Lehrgangs intensiv geübt und vertieft.

Grundlagen: Aufgaben der Körperschaften, Gebührensysteme 
Kommunikation mit Patienten und Erstattungsstellen 
Abrechnung Bema und GOZ, auch Analogleistungen 

 (ohne KFO) 
Abrechnung BEL II und BEB mit Chairside-Leistungen 
Konservierende Leistungen, ZE, Chirurgie, Implantologie, 

 PAR/PZR, KBR, Gnathologie 
Schnittstellen zwischen Bema und GOZ 
Abrechnungsverfahren und Formulare KZVB, Dokumentation 
Richtlinien und Formulare BLZK / BZÄK / Verwaltung 
Der Behandlungsvertrag 
Abtretung von Forderungen (Factoring), Verjährung und 

 Verwirkung von Forderungen 
Kalkulation von zahnärztlichen Leistungen

Dauer der Weiterqualifizierung
Die Weiterqualifizierung zur/zum Abrechnungsmanager/-in 
eazf dauert insgesamt vier Monate und wird berufsbegleitend 
in München und Nürnberg angeboten.

Zulassungsvoraussetzungen/Anmeldeunterlagen

Nachweis über das Bestehen der Abschlussprüfung 
 (Prüfungszeugnis einer deutschen Zahnärztekammer) 
 als ZFA in Kopie 

Nachweis einer mindestens einjährigen beruflichen 
 Tätigkeit als ZAH/ZFA

Prüfung und Zertifikat

Die schriftliche Abschlussprüfung wird vor einem Prüfungs-
ausschuss der eazf abgelegt. Nach bestandener Prüfung 
erhalten die Teilnehmer das Zertifikat „Abrechnungs- 

manager/-in eazf“ einschließlich eines Abschlusszeugnisses 
der eazf mit den in der Weiterqualifizierung erbrachten 
Leistungsnachweisen.

Kurs- und Prüfungsgebühren

Die Kursgebühr für diese Weiterqualifizierung beträgt € 1.800,00. 
Die Zahlung der Kursgebühr kann ohne Mehrkosten in monat-
lichen Raten erfolgen. In der Kursgebühr sind digitale Kurs- 
unterlagen sowie Erfrischungsgetränke und Kaffee enthalten. 
Nach Eingang der geforderten Unterlagen erhalten Sie eine 
Anmeldebestätigung bzw. Rechnung und Informationen zu 
Kursablauf und Terminen. Die Kosten für die Abschlussprüfung 
betragen € 200,00.

Weiterführende Qualifikation

Zur Vertiefung der Kenntnisse in speziellen Abrechnungs- 
bereichen bietet die eazf ein umfangreiches Angebot an 
Einzelkursen. Informationen hierzu finden Sie unter 
www.eazf.de.
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